
Bund der St. Sebastianus-Schützenjugend im Erzbistum Paderborn e.V. 

 

 

                 Juleica 

Was ist die Juleica? 

Die Jugendleiter - Card (Juleica) ist der bundesweit einheitliche Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen in der Jugendarbeit. Sie dient zur Legitimation und als Qualifikationsnachweis 

der Inhaber.  

Zusätzlich soll die Juleica auch die gesellschaftliche Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement 

zum Ausdruck bringen. Hier gibt es, je nach Kommune, unterschiedliche Möglichkeiten von 

Vergünstigungen, oder auch Ehrenamtspauschalen etc., die man unter Vorlage der Juleica erhalten 

kann. (Informationen dazu finden sich auf der offiziellen Seite der Juleica) 

Unter dem folgenden Link:   juleica.de  

findest du alle Informationen zur Juleica, die möglichen Vergünstigungen und die Möglichkeit der 

Beantragung. 

 

Juleica beantragen  

Bedingungen: 

• Mindestalter 16 Jahre  

• dauerhaftes / längerfristiges Engagement bei einem Träger der Jugendarbeit  

• Nachweis über einen Gruppenleiterkurs (nach den jeweils gültigen Richtlinien) 

• Eine gültige Erste-Hilfe-Bescheinigung (hält 2 Jahre) 

 

Ablauf: 

Der Antrag wird online gestellt.  

Die Nachweise über den Gruppenleiterkurs, die Präventionsschulung (in unserem Fall) und den 1. Hilfe 

Kurs müssen hochgeladen werden. Ebenso ein Passfoto beim ersten Antrag.  

Bei dem Foto gibt es aber auch die Möglichkeit, das direkt mit dem Handy zu machen. 

 

Als Träger kannst du den BdSJ DV Paderborn angeben.  

 

Sobald dein Antrag abgeschickt ist, erhalten wir ihn zur Vorprüfung. Wenn alles passt, wird er von uns 

an das zuständige Jugendamt zur finalen Prüfung und Erstellung der Karte weitergeleitet. 

Im System kannst du dich immer über den aktuellen Status deines Antrages informieren.  

 

 

Juleica aktuell halten 

 

Da die Juleica ein Zeichen für aktive Gruppenleiter ist, ist es notwendig, sie alle drei Jahre zu erneuern. 

 

Dafür brauchst du:  

• Eine Teilnahme an einer oder mehreren Fortbildungsveranstaltungen im Gesamtumfang von 

mindestens 8 Zeitstunden  

• Nachweis einer Auffrischung der Erste-Hilfe-Ausbildung 

 

https://www.juleica.de/

